
Nutzungsvereinbarung 

Zwischen der Evangelischen Friedensgemeinde, vertreten durch den 
Gemeindekirchenrat, Tannenbergallee 6, 14055 Berlin 
− im weiteren Kirchengemeinde genannt - 
und 
der Interessengemeinschaft der Eigenheimsiedlung  Ruhleben e.V., vertre-
ten durch dessen Vorsitzenden, Herrn Carsten Fischer, Murellenweg 9, 
14052 Berlin 
− im weiteren IG-Ruhleben genannt - 
wird folgende Nutzungsvereinbarung geschlossen: 
 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 

Die Kirchengemeinde ist Eigentümerin des Grundstückes Murellenweg 1, 
14052 Berlin. Sie stellt das sich auf dem Grundstück befindliche 
Gebäude der IG-Ruhleben für die in § 2 und 3 festgelegten Nutzungen 
zur Verfügung. 

§ 2 Nutzungsgegenstand 

Die Kirchengemeinde überlässt der IG-Ruhleben das Kirchengebäude 
für bestimmte Nutzungszwecke. Im Einvernehmen mit der Kirchenge-
meinde sind folgende Nutzungen grundsätzlich möglich: 
a) Kursangebote 
b) Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen 
c) Versammlungen ortsansässiger und auswärtiger Vereine, z.B. 

Heimatvereine, Versammlungen der IG-Ruhleben 
d) Vorträge oder Aufführungen von Schulen 
e) Kinder-, Sport und Frühlings- bzw. Sommer- oder Herbstfeste 
f) Einwohnerversammlungen, Seniorenveranstaltungen 
g) Tagungen, Konferenzen, Seminare 
Die Kirchengemeinde wird ihr Einverständnis zu diesen Veranstaltungen 
nur verweigern, wenn ein Verstoß gegen § 3 vorliegt. 

§ 3 Nutzungseinschränkung 

(1) Der Sonntagsgottesdienst, andere Gottesdienste und Amtshandlungen 
sowie Veranstaltungen der Kirchengemeinde, die an das Kirchengebäude 
seiner Widmung gemäß gebunden sind, haben Vorrang vor anderen Nutzungen. 
(2) Bei allen weiteren Nutzungen (siehe §2) muß die ursprüngli-
che Widmung und Bestimmung des Gebäudes als Ort der Verkündung ge-
wahrt bleiben. Nichtkirchliche Nutzungen dürfen dem nicht inhaltlich 
oder ideologisch entgegenstehen oder widersprechen..,» 

§ 4 Nutzungsplanung und Einvernehmen 
 

Die IG-Ruhleben stellt für die beabsichtigten Nutzungen eine verbindliche 
Planung auf. In dieser Planung werden Inhalt, Träger, Datum, Zeit und 
Dauer der Nutzung und die benötigten Räume oder Raumzonen verzeichnet. Nut-
zungen können erst dann durchgeführt werden, wenn die Kirchengemeinde im 
Rahmen der Planung von der Nutzungsart Kenntnis erlangt und nicht inner-
halb von sieben Kalendertagen nach Kenntnisnahme das Einverständnis ver-
weigert hat. Kurzfristige Veranstaltungen werden der Kirchengemeinde so 
rechtzeitig angezeigt, daß sie Kenntnisnahme und Einvernehmensabwägung 
noch angemessen ausüben kann. 
Auch die Kirchengemeinde stellt eine verbindliche Planung ihrer 
Aktivitäten auf und übergibt diese der IG-Ruhleben. Beiderseitige 





Anlage zur Nutzungsvereinbarung – Gemeindehaus Ruhleben 

 

Beschluss des Gemeindekirchenrates der Friedensgemeinde vom 11.03.2009 

 

"Der Siedlerverein Ruhleben beteiligt sich an den Betriebskosten für das 

Gemeindehaus Ruhleben , Murellenweg 1, für den Zeitraum 1.1.2010 - 

31.12.2013 mit einem jährlichen Betrag von 4.500,-- €, der an die Evange-

lische Friedensgemeinde zu zahlen ist. Sollte unmittelbar im Anschluss 

daran das Grundstück veräußert werden, so verpflichtet sich die Evangeli-

sche Friedensgemeinde, dem Siedlerverein 50% der von ihm erhaltenen Beträ-

ge unverzüglich zu erstatten." 

 
 




